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I.	 Entscheidung des BVerfG:  
Bewertungsregeln des Erbschaft- 
steuerrechts verfassungswidrig 

Nach der Entscheidung des BVerfG vom 
07.11.2006 ist die derzeitige Rechtslage, 
wonach die Bewertung von Wirtschafts-
gütern nicht einheitlich, sondern auf 
unterschiedliche Art und Weise erfolgt, 
mit der Verfassung nicht vereinbar. Dies 
gilt insbesondere für Betriebsvermögen, 
Grundvermögen und Anteile an Kapital-
gesellschaften:

•	 Betriebsvermögen ist nach geltendem  
Recht in mehrfacher Hinsicht begün-
stigt. Für das Betriebsvermögen  
wird nicht der gemeine Wert des  
Vermögens (Verkehrswert), sondern 
der Steuerbilanzwert angesetzt. Die  
stillen Reserven unterliegen folglich 
nicht der Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuer. Zusätzlich gibt es einen 
Freibetrag von 225.000 Euro sowie 
einen Bewertungsabschlag auf den  
Rest in Höhe von 35%. Darüber hinaus  
werden betriebliche Schulden voll, 

private Schulden anteilig von der 
Bemessungsgrundlage abgezogen.

•	 Anteile an Kapitalgesellschaften, 
sofern sie nicht börsennotiert oder 
sehr ertragsstark sind, werden in 
der Regel nicht zu Verkehrswerten, 
sondern günstiger bewertet.

•	 Grundstücke, die nach dem Ertrags-
wertverfahren angesetzt werden, 
werden regelmäßig mit ca. 60%-70%  
ihres Verkehrswertes, in seltenen 
Ausnahmefällen aber mit einem 
über dem Verkehrswert liegenden 
Betrag bewertet.

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufge- 
geben, Ungleichbehandlungen in der  
Bewertung bis zum 31.12.2008 zu besei- 
tigen. Bis zur Neuregelung bleibt das 
derzeitige Erbschaftsteuerrecht mit 
seinen bewährten Gestaltungsmöglich-

Entwicklung des Erbschaftsteuerrechts
Die Neuerungen im Erbschaftsteuerrecht waren schon Thema in der Beilage zur 
FIDES Information 02/2006. Zwischenzeitlich ist am 7.11.2006 die lang erwartete  
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum alten (derzeit noch 
gültigen) Erbschaftsteuerrecht ergangen, die ihrerseits die Nachlassplanung aktuell 
beeinflussen wird. Der nachfolgende Beitrag greift die jüngsten Entwicklungen 
sowie die sich hieraus ergebenden Gestaltungsüberlegungen auf.
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keiten anwendbar. Anders als noch in der 
Beilage zur FIDES-Information 2/2006 
vermutet, ist der zeitliche Korridor für 
Gestaltungen nach altem Recht größer 
als erwartet (dazu unter III.).

II. 	 Neues Erbschaftsteuerrecht:  
Stundungs- und Erlassregelung  
für Betriebsvermögen

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Erleichterung der Unternehmensnach-
folge wurden bereits einige geplante 
Änderungen des Erbschaftsteuerrechts 
vorgestellt. Der Entwurf hat die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts 
jedoch nicht verarbeitet.

Das neue Erbschaftsteuerrecht beseitigt  
die bisherigen Vergünstigungen für 
Betriebsvermögen. An deren Stelle tritt 
eine Stundungs- und Erlassregelung. 
Diese begünstigt – anders als das noch 
geltende Recht – nicht das Betriebsver-
mögen an sich, sondern lediglich das 
produktive Betriebsvermögen. Erbschaft-
steuer auf das produktive Betriebsver-
mögen soll über 10 Jahre gestundet und 
pro Jahr in Höhe von einem Zehntel der 
Steuer erlassen werden. Zudem wird eine  
Freigrenze für das Betriebsvermögen in 
Höhe von 100.000 EUR eingeführt. 

Die Verfassungsmäßigkeit der Stundungs-  
und Erlassregelung wird jedoch bereits 
angezweifelt. Es ist zu erwarten, dass das  
geplante Konzept noch geändert werden 
wird. Vor 2008 ist mit einer Neuregelung 
kaum zu rechnen. Gestaltungen nach 
„altem“ Recht können wegen der Frist 
des BVerfG bis Ende 2008 daher länger 
als erwartet umgesetzt werden. 

III. 	Gestaltungsüberlegungen heute

1.	 Ausnutzung des Zeitfensters bis  
zur Neuregelung

Mit Inkrafttreten der Neuregelung (vor-
aussichtlich erst 2008) fallen bewährte 
Gestaltungsmöglichkeiten des jetzigen  
Erbschaftsteuerrechts weg. Dies betrifft  
insbesondere die Gestaltung der Um- 
wandlung von Privatvermögen in Betriebs- 
vermögen durch Einbringung von Grund-
vermögen in eine GmbH & Co. KG. 
Wird z.B. ein unbelastetes Privatgrund-
stück (Steuerwert 1,5 Mio. Euro) von den 
Eltern auf die Tochter im Wege einer  
vorweggenommenen Erbfolge übertragen, 
beträgt die Schenkungsteuer 246.050 Euro.  
Würde das Grundstück stattdessen in 
eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG  
eingebracht und anschließend die KG-
Anteile übertragen, würde die Erbschaft-
steuer nur 118.512 Euro ausmachen. 
 
Diese und andere Gestaltungsmöglich-
keiten werden mit Inkrafttreten des neuen 
Erbschaftsteuerrechts voraussichtlich 
entfallen. Die Einbringung von Grund-
vermögen in eine gewerblich geprägte 
GmbH & Co. KG würde dann keine Steuer
vorteile mehr bringen. Die neue Stun-
dungs- und Erlassregelung wäre nicht 
anwendbar, weil das Betriebsvermögen 
der vermögensverwaltenden GmbH & 
Co. KG nicht „produktiv“ im Sinne der 
geplanten Regelung wäre. 

2. 	 Ausnutzung der geplanten  
Stundungs- und Erlassregelung

Mit der vorgesehenen Stundungs- und 
Erlassregelung soll (nur) die auf das pro
duktive Vermögen entfallende Erbschaft- 
und Schenkungsteuer über 10 Jahre 
gestundet und pro Jahr ein Zehntel der 
Steuer erlassen werden. Allerdings er
lischt die gestundete Steuer nur dann 
zum jeweiligen Jahresende in Höhe eines 
Zehntels, wenn der Betrieb in einem nach 
dem Gesamtbild der wirtschaftlichen 
Verhältnisse vergleichbaren Umfang fort- 
geführt wird. Ist dies nicht der Fall, wird 
die gestundete Steuer zum Erlöschens-
zeitpunkt (Jahresende) in ihrer gesamten 
Höhe fällig werden. 
Von einer Fortführung in vergleichbarem 
Umfang ist nach dem Gesetzesentwurf 
insbesondere dann auszugehen, wenn der 
Betrieb nach dem Umsatz, dem Auftrags
volumen, dem Betriebsvermögen und 
der Anzahl der Arbeitnehmer vergleichbar 
ist. Steuerschädlich (Erbschaftsteuer lebt 
auf) sind daher insbesondere die Veräuße
rung des Betriebs, die Veräußerung von 

Anteilen an einer Kapitalgesellschaft in  
bestimmten Fällen und einzelne Umwand
lungsvorgänge. Ferner wäre es steuer-
schädlich, auch nur Teile des begünstigten  
Vermögens zu veräußern. Die geplante 
Stundungs- und Erlassregelung führt 
daher ggf. dazu, dass unternehmerische 
Gestaltungsspielräume eingeschränkt 
werden. So könnte eine Umstrukturie-
rung des Unternehmens noch Jahre nach 
einer (unentgeltlichen) Unternehmens-
nachfolge mit Erbschaftsteuer belastet 
werden. Diesen „lock-in“-Effekt müssen 
alle Unternehmer berücksichtigen, die 
eine Unternehmensnachfolge nach dem 
neuen Erbschaftsteuerrecht planen. 
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IV. Fazit

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 
bei Personen und Unternehmen  
mit Grundvermögen zu erwägen ist,  
Vermögen unter Ausnutzung der 
noch bestehenden gesetzlichen Rege- 
lung im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge zu übertragen. 

Im Hinblick auf die geplante Stun-
dungsregelung ist darauf zu achten, 
nach einer unentgeltlichen Unterneh- 
mensnachfolge keine schädlichen 
Umstrukturierungen oder Veräuße-
rungen vorzunehmen. Angesichts der  
bereits im wissenschaftlichen Schrift- 
tum geäußerten Zweifel an der Ver- 
fassungsmäßigkeit der Stundungs- 
und Erlassregelung müssen wir  
uns auf weitere Änderungen im Ge-
setzgebungsverfahren einstellen,  
über die wir dann von Neuem berich-
ten werden.


